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Kernenergiegesetz-Antrag von Ständerat Filippo Lombardi (CVP/TI) 
Zwecks Minderung des mit dem Betrieb von Kernanlagen, der Entsorgung von radio-
aktiven Abfällen aus Kernanlagen verbundenen Risikos und der extremen 
ausländischen Energieabhängigkeit werden erneuerbare Energien wie folgt 
gefördert: 

1. Die Netzbetreiber in der kürzesten Entfernung zur betreffenden Erzeugungsan-
lage sind verpflichtet, diese an ihr Netz anzuschliessen und den Strom aus ein-
heimischen erneuerbaren Energien vorrangig abzunehmen und zu vergüten.  

2. Eine Vergütung erfolgt für eine umweltverträgliche Nutzung der einheimischen 
Holz-, Biomasse-, Geothermie-, Umgebungs- und Windenergie, der Trinkwasser-
turbinierung sowie zur Nutzung der Sonnenenergie auf überbauten Flächen und 
unter Wahrung des Ortsbildschutzes. Die Vergütung dafür beträgt 90% der jewei-
ligen Produktionskosten bis 5 MW. Dabei werden die Durchschnittskosten der 
jeweiligen Energieträger sowie eine branchenübliche Amortisation der Anlagen 
berücksichtigt. 

3. Zur Erneuerung bestehender und wegen der Elektrizitätsmarktöffnung in Not ge-
ratener Wasserkraftwerke können Darlehen zu Selbstkosten des Bundes auf 20 
Jahre gewährt werden, sofern die Massnahmen die Wirtschaftlichkeit und Um-
weltverträglichkeit der betreffenden Werke spürbar verbessern. 

4. Die Netzbetreiber gemäss Abs. 1 erhalten eine vollständige Rückerstattung der 
Vergütung ihrer Abnahmeaufwendungen durch die Betreiber des Übertragungs-
netzes. Diese vergüten den vorgelagerten Netzbetreibern aufgrund der jähr lich 
gehandelten bzw. transportierten Elektrizi tätsmenge.  

5. Die Vergütung wird alle 2 Jahre überprüft und entsprechend angepasst. Sie 
dauert höchstens 20 Jahre ab Inbetriebnahme oder Sanierung der Anlage. Die 
Verordnung regelt die detaillierten Bestimmungen und allfällige Ausnahmen, 
wobei auch diese nachhaltig sein müssen.  

6. Der Bundesrat kann Art. 81bis aufheben, sobald die Schweizer Eigenenergiever-
sorgung 50% (EU-Eigenenergieversorgung) erreicht und voraussichtlich aus-
reicht, um den Energiebedarf während der ersten Halbwertszeit der Entsorgung 
aller in der Schweizer erzeugten radioaktiven Abfälle zu decken.  

 Ständerat Lombardi begründete im Dezember 2001 seinen Antrag 
ausgezeichnet. Leider folgt ihm der Rat mit 13 Ja zu 18 Nein Stimmen nicht.  


